
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 02.06.2014 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bauwesen      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 539-14       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Hauptausschuss  17.06.2014    

Stadtrat  17.06.2014    

 

 

 

Betreff: 

 

 

Hochwasser 2013 

Maßnahmeplan der Stadt Calbe (Saale) zur Beseitigung der Hochwasserschäden an der 

kommunalen Infrastruktur ohne ländliche Wege, Straßen und Plätze (Außenbereich) 

 

 

02.06.14 

  

Datum               Leiterin  

                    Bauverwaltung 

Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt den in der Anlage beigefügten Maßnahmeplan 

der Stadtverwaltung zur Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser 2013 an der kom-

munalen Infrastruktur ohne ländliche Wege, Straßen und Plätze (Außenbereich). 

 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

Der vom Stadtrat am 22.10.2013 (BV-Nr. 470-13) und am 29.04.2014 (BV-Nr. 525-14) be-

schlossene Maßnahmeplan (BV Nr. 470-13) musste nochmals aktualisiert werden. 

 

Bei erneuten Ortsbesichtigungen der Sportanlage Heger und der Tennisanlage im April 2014 

mussten weitere neue Schadensbilder aufgenommen werden. Die Sanierung der Sportplätze 

muss grundhaft erfolgen. Eine Rekultivierung erfolgt nur auf den Außenplätzen. Die Umset-

zungszeiträume mussten angepasst werden.  

 

Die Maßnahme Große Fischerei 20 – 15 zum Bootshaus wird erweitert um den Straßenab-

schnitt entlang der Saale mit einer einhergehenden Erhöhung der Straße.  

 
 öffentlich 



 Seite 2 von 2 

 

 

Der Baupreisindex, ein wichtiger Bestandteil von Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre 

erstrecken, wurde gleichfalls in die Gutachten aufgenommen, so dass an einigen Objekten 

eine Erhöhung der Schadenshöhe erfolgte, die in den als Anlage beigefügten Maßnahmeplan 

eingearbeitet wurde.  

 

Der geänderte Maßnahmeplan der Stadt Calbe (Saale) ist nach Abschnitt II Buchstabe E Nr. 

5.2.1. der RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013 vom Stadtrat zu beschließen. 

 

Eine nochmalige Meldung an den Salzlandkreis ist nicht erforderlich, da keine Einzelmaß-

nahme neu aufgenommen worden ist.  

 

Der geänderte Maßnahmeplan wird nach Beschlussfassung an die entsprechenden Bewilli-

gungsbehörden, an die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt und an das Landesver-

waltungsamt gesandt. 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

Maßnahmeplan  

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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